
Motion betreffend grundrechtskonformen Internetzugang in der Administrativhaft 

Das Recht auf Zugang zum Internet leitet sich aus übergeordneten Menschenrechten wie 

Meinungsfreiheit und Zugang zu Informationen ab. Das bedeutet für den Staat eine Pflicht, 

den Zugang nicht ungerechtfertigt einzuschränken. Entscheidend ist zudem, dass die 

Administrativhaft eine verwaltungsrechtliche Massnahme ist und keine Strafe. 

Freiheitsbeschränkungen dürfen mit Blick auf diese Tatsache nur minimal sein.  

Aktuell steht den administrativ Inhaftierten im Gefängnis Bässlergut ein Computer pro 

Stockwerk für eingeschränkte digitale Kommunikation zur Verfügung, der tagsüber genutzt 

werden kann. Dazu kommen 200 Minuten pro Woche für weitergehende Internetnutzung, 

wie Recherchen. Das entspricht rund 3 Stunden Internetzugang pro Woche und ist deutlich 

zu wenig, um sich über Politik, Rechtsprechung oder aktuelle Entwicklungen ins 

Ausschaffungsland zu informieren. 

In seiner mündlichen Beantwortung der Interpellation 25.5448.01 vom 15.10.2025 hielt der 

Regierungsrat fest, dass die Nutzung eigener Mobilgeräte durch ein Abkleben der 

Handykamera, wie es bspw. in Hamburg praktiziert wird, nicht praktikabel sei. Dies, obwohl 

diese Massnahme auch von der Nationalen Kommission zur Verhinderung von Folter 

empfohlen wurde.1 Das ZAA in Zürich gewährt indes den administrativ Inhaftierten 

persönliche Laptops/Tablets, die regelmässig kontrolliert werden. 

Der Zugang zum Internet unterstützt die Betroffenen zentral in der Wahrnehmung von 

Verfahrensrechten und ermöglicht es, uneingeschränkt und selbstständig Kontakt zu 

Rechtsvertretungen, NGOs und Behörden herzustellen. 

Die Motionär*innen ersuchen den Regierungsrat daher, eine praktikable Lösung zu 

entwickeln und umzusetzen, die administrativ Inhaftierten im Kanton Basel-Stadt einen 

umfassenden, kostenlosen und niederschwelligen Zugang zum Internet ermöglicht – wie 

dies beispielsweise im Kanton Zürich bereits umgesetzt wurde. Dieser Zugang soll 

insbesondere gewährleisten, dass die Betroffenen ihre Verfahrensrechte wahrnehmen 

können, sich über politische, gesellschaftliche und rechtliche Entwicklungen informieren 

sowie den Kontakt zu Familie und Freund*innen sowie rechtlichen und sozialen 

Unterstützungsstellen aufrechterhalten können. 
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1 https://www.nkvf.admin.ch/dam/de/sd-web/GqLIA-Bh5n-B/BS-bericht-stellungnahme-240812.pdf 

https://grosserrat.bs.ch/dokumente/100410/000000410963.pdf

